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1 Einleitung

1970er-Jahren führten zu Diskussio-
nen über deren Sicherheit und in der 
Folge zu rechtlichen Anpassungen. 
In der Schweiz veranlassten diverse 
parlamentarische Vorstösse und Volks-
initiativen, davon die ersten ebenfalls 
bereits in den 1970er-Jahren, die Er-
arbeitung des Gentechnikgesetzes.2 
Dieses wurde nach jahrelangen Debat-
ten 2003 vom Parlament verabschie-
det und sieht strenge Bewilligungs-
verfahren für die Anwendung von 
Gentechnologien im ausserhumanen 
Bereich vor. Bestimmte neue Verfah-
ren müssten aus Sicht mancher von 
diesen Bewilligungsverfahren für gen-
technische Methoden ausgenommen 
werden, weil die beabsichtigten Ver-
änderungen des Genoms im Produkt 
nicht mehr nachweisbar seien oder 
auch das Resultat möglicher natürli-
cher Mutationen sein könnten. In all 
diesen Fällen seien die Anwendungen 
solcher Verfahren deshalb herkömm-
lichen Züchtungsverfahren regulato-
risch gleichzustellen. Andere – wie 
auch zurzeit die zuständigen schwei-
zerischen Behörden – berufen sich auf 
das Vorsorgeprinzip, wie es ins Um-
weltrecht Eingang gefunden hat. Eine 
rechtliche Gleichstellung der neuen 

Die rasche Entwicklung neuer Verfah-
ren, die punktuelle Eingriffe ins Erbgut 
ermöglichen und die deshalb auch als 
Genome Editing bezeichnet werden 1, 
löst öffentliche Debatten darüber aus, 
wie solche Biotechnologien zu regu-
lieren sind. Denn das erhebliche Po-
tenzial, das die neuen Verfahren für 
Forschung und breite Anwendungsfel-
der eröffnen oder zumindest verspre-
chen, ist auch mit Risiken verbunden. 
Über rechtliche Auslegungen hinaus 
stellen sich damit grundsätzliche ethi-
sche Fragen. Im vorliegenden Bericht 
befasst sich die Eidgenössische Ethik-
kommission für die Biotechnologie im 
Ausserhumanbereich (EKAH) mit den 
allgemeinen ethischen Anforderungen 
an die Regulierung neuer Verfahren 
und ihrer möglichen Anwendungen 
in der Umwelt.

Derzeit gehen die Behörden in der 
Schweiz davon aus, dass alle soge-
nannten neuen Verfahren gentechni-
sche Verfahren sind und damit unter 
die Regulierung der Gentechnik fal-
len. Diese Einordnung wird jedoch 
von manchen kritisiert und abge-
lehnt. Schon die ersten Entwicklun-
gen gentechnischer Verfahren in den 

1  Zu den zurzeit besonders diskutierten Genome 

Editing-Verfahren gehören die sog. CRISPR/Cas- 

Systeme. Diese erlauben es, einzelne DNA-Bau-

steine gezielt zu verändern, zusätzlich einzu fügen 

oder zu entfernen. Die Methode wurde 2012 

zum ersten Mal wissenschaftlich dokumentiert 

und lässt sich grundsätzlich bei nahezu allen 

 Organismen anwenden.

2  So etwa erkundigte sich 1974 Nationalrat Oehen 

in einer Einfachen Anfrage nach einer Kontrolle 

für molekularbiologische Forschung; 1976 reichte 

Nationalrat Salzmann eine Interpellation ein, in 

der er die Prüfung geeigneter Schutzmassnah-

men vor genetischer Manipulation forderte.
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Technologien mit gentechnischen 
Verfahren sei (derzeit) gerechtfertigt. 
Denn der Umgang mit diesen neuen 
Technologien im Umweltbereich sei 
ebenso wesentlich von Unsicherheit 
und Wissenslücken geprägt, verbun-
den mit der Befürchtung, dass sich in 
komplexen Systemen wie jenen der 
Umwelt auch mögliche kleine Verän-
derungen zu sehr grossen Schäden 
auswachsen könnten. 

Beim Vorsorgeprinzip (oder auch Vor-
sorgeansatz) handelt es sich zunächst 
um ein umweltrechtliches Konzept. 
Gerade in der Diskussion um die Re-
gulierung neuer (Bio-)Technologien in 
der Umwelt ist das Vorsorgeprinzip 
jedoch auch stark umstritten. Es wird 
kritisiert, dass dieses Prinzip  sowohl 
die Forschung als auch die Entwick-
lung von Anwendungsfeldern unzu-
lässig einschränke. Darüber hinaus 
wird eingewendet, dass sich das Vor-
sorgeprinzip rational nicht begründen 
lasse. Da das Vorsorgeprinzip in dieser 
Regulierungsdiskussion eine zentrale 
Rolle spielt, geht die EKAH in ihrem 
vorliegenden Bericht insbesondere 
diesem nach und stellt die Frage nach 
der ethischen Bedeutung der  Vorsorge 
und einer ethischen Begründbarkeit 
von Vorsorgepflichten. 

Das Vorsorgeprinzip entstand aus 
der rechtlichen und politischen Dis-
kussion heraus. In einer ersten Annä-
herung ans Thema befasste sich die 
Kommission deshalb vorerst mit recht-
lichen und politischen Begründungs-
ansätzen. Um sich einen allgemeinen 
Überblick über die Diskussion zum 
Vorsorgeprinzip zu verschaffen, lud 

die EKAH 2016 zum Einstieg drei Re-
ferenten ein: Christoph Errass (Univer-
sität St.  Gallen) gab eine Einführung in 
bestehende Regulierungs ansätze aus 
rechtlicher Sicht, Andreas  Bachmann 
(Bundesamt für Umwelt BAFU und 
ständiger Gast der EKAH) ergänzte 
mit einer Einführung ins Vorsorgeprin-
zip aus ethischer Perspektive, Helmut 
Gaugitsch (Umweltbundesamt Öster-
reich) präsentierte die Vorsorgekon-
zepte, die das Verständnis innerhalb 
der EU- und OECD-Arbeitsgruppen 
prägen. Zugleich beauftragte die 
EKAH Christian Munthe (Universität 
Göteborg), ein philosophisches Gut-
achten zum Umgang mit Situationen 
der Ungewissheit zu erstellen.3 In der 
Zwischenzeit arbeitete die EKAH an 
ihrem eigenen Bericht. Die Präsenta-
tion von Munthes Gutachtenentwurf 
im Mai 2017 nutzte die Kommission, 
um zusätzlich Nicolas de Sadeleer 
(Saint Louis-Brüssel Universität) und 
Helmut Gaugitsch zu einem  Workshop 
einzuladen. De Sadeleer leistete einen 
weiteren Diskussionsbeitrag aus recht-
licher Sicht. Die Erkenntnisse aus dem 
Workshop wurden in der weiteren  
Diskussion des vorliegenden Berichts 
der EKAH verarbeitet.

3  Christian Munthe, Precaution and Ethics. Hand-

ling risks, uncertainties and knowledge gaps 

in the regulation of new biotechnologies, 2017,  

Band 12 der EKAH-Buchreihe «Beiträge zur Ethik 

und Biotechnologie».
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2.1 Vorsorge als umwelt-
rechtliches Konzept

Das klassische Rechtsmodell zur Be-
wahrung der öffentlichen Sicherheit 
vor Schäden stammt aus der Gefah-
renabwehr. Gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts setzte sich in der Umwelt-
politik die Überzeugung durch, dass es 
in bestimmten Situationen nicht aus-
reicht, erst dann zu reagieren, wenn 
eine Gefahr unmittelbar droht oder 
Gewissheit über eine drohende Gefahr 
besteht. Schutzmassnahmen sollten 
auch dann schon – vorsorglich  – er-
griffen werden, wenn man einen Scha-
den zwar befürchtet, aber noch nicht 
sicher weiss, ob und mit welcher Wahr-
scheinlichkeit er  eintritt. Dieser Ge-
danke der Vorsorge fand zunehmend 
Eingang in die umweltrechtliche Dis-
kussion und wurde in der Folge auf 
nationaler und internationaler Ebene 
in verschiedenen Rechtsdokumenten  
verankert.4

Ein wichtiger Meilenstein der rechtli-
chen Verankerung auf internationaler 
Ebene stellt die Erklärung der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Um-
welt und Entwicklung von 1992 in Rio 

4 Siehe hierzu auch Anhang.

5  «Principle 15: In order to protect the environment, 

the precautionary approach shall be widely ap-

plied by States according to their capabilities. 

Where there are threats of serious or irreversible 

damage, lack of full scientific certainty shall not 

be used as a reason for postponing cost- effective 

measures to prevent environmental degradati-

on.» (http://www.un.org/documents/ga/conf151/

aconf15126-1annex1.htm)

6  Siehe Anhang.

7  Siehe Anhang.

de Janeiro dar («Erklärung von Rio»). 
In Grundsatz 15 wird die Idee der Vor-
sorge formuliert: «Zum Schutz der Um-
welt wenden die Staaten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten allgemein den Vor-
sorgegrundsatz an. Drohen schwer-
wiegende oder bleibende Schäden, so 
darf ein Mangel an vollständiger wis-
senschaftlicher Gewissheit kein Grund 
dafür sein, kostenwirksame Massnah-
men zur Vermeidung von Umweltver-
schlechterungen aufzuschieben.»5 Auf 
Ebene der Europäischen Union griff 
die Kommission den Vorsorgegedan-
ken in ihrer Mitteilung aus dem Jahre 
2000 auf. Inzwischen hat er sich als ein 
Prinzip umweltrechtlicher Regulierung 
etabliert.6 Die Vorsorge kommt zur An-
wendung, wenn aufgrund einer vor-
läufigen wissenschaftlichen Risikobe-
wertung Anlass zu Besorgnis besteht, 
dass etwas potenziell gefährliche Fol-
gen für die Umwelt und die Gesundheit  
von Menschen, Tieren oder Pflanzen 
hat. Dies auch dann, wenn wissen-
schaftliche Beweise ungenügend, nicht 
schlüssig oder unsicher sind.7 Auch 
das Schweizer Umweltrecht greift 
den Vorsorgegedanken auf. Die Bun-
desverfassung verlangt, dass schäd-
liche und lästige Einwirkungen  zu  

2 Vorsorge als umweltrechtliches 
Konzept und der Vorsorgebegriff 
in der Fach- und Alltagssprache
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vermeiden sind.8 Nach dem Umwelt-
schutzgesetz 9 und dem Gentechnik-
gesetz 10 sind solche schädlichen und 
lästigen Einwirkungen zudem frühzei-
tig zu  begrenzen.

Die genannten Dokumente unterschei-
den sich in der Art, wie sie den Vorsor-
gegedanken formulieren. Während die 
EU-Kommission in ihrer Mitteilung von 
einem Vorsorgeprinzip spricht, ver-
wendet die Rio-Deklaration in der deut-
schen Fassung den Begriff Vorsorge
grundsatz, in der englischen Version 
ist von precautionary approach (Vor
sorgeansatz) und in der französischen 
Version direkt von mesure de précau
tion (Vorsorgemassnahmen) die Rede. 
Die Schweizerischen Formulierungen 
nennen schädliche und lästige Einwir-
kungen, die es zu vermeiden gilt. Nach 
dem Umweltschutzgesetz und dem 
Gentechnikgesetz sind solche Einwir-
kungen frühzeitig zu  begrenzen. 

Es ist denkbar, dass mit diesen unter-
schiedlichen Formulierungen Unter-
schiedliches gemeint ist und es sich 
möglicherweise beim Vorsorgegedan-
ken nicht um ein Prinzip oder einen An-
satz, sondern um ein ganzes Bündel 
verschiedener Prinzipien oder Ansätze 
handelt. Es kann aber auch sein, dass 
die Idee der Vorsorge in unterschied-
lichen Kontexten zwar unterschied-
lich formuliert, damit aber letztlich 
dasselbe rechtliche Instrumentarium 
verankert wurde. Festhalten lässt sich 
jedenfalls, dass alle Formulierungen 
einen gemeinsamen Kern haben. Vor-
kehrungen zur Vermeidung von Schä-
den sollen dann getroffen werden, 
wenn zwei Kriterien erfüllt sind: (1) ein 

möglicher Schaden (eines bestimm-
ten Ausmasses) wird befürchtet und 
(2) das Wissen über die Wahrschein-
lichkeit eines solchen Schadens ist be-
schränkt. Gemäss der Erklärung von 
Rio müssen die möglichen Schäden 
schwerwiegend oder irreversibel und 
die Beschränktheit des Wissens eine 
wissenschaftliche Unsicherheit sein. In 
der EU-Kommissionsmitteilung wird 
die Schwere der Schäden nicht qua-
lifiziert und es muss aufgrund einer  
vorläufigen wissenschaftlichen Risiko-
bewertung Anlass zur Besorgnis be-
stehen. 

Das Schweizerische Recht weicht in 
seinen Formulierungen des Vorsorge-
gedankens in verschiedener Hinsicht 
vom international etablierten Verständ-
nis ab. Es sind nicht nur schädliche, 
sondern auch lästige Einwirkungen zu 
vermeiden. Und die Beschränktheit des 
Wissens ist kein explizites Kriterium. Es 
fehlt ein Hinweis auf wissenschaftliche 
Unsicherheit oder auf eine vorläufige 
wissenschaftliche Risikobewertung.11 
Festgehalten werden kann, dass das 
Schweizerische Umweltrecht die Vor-
sorgeidee, wie sie seit der Erklärung 
von Rio 1992 diskutiert wird, nur in 
vereinzelten Erlassen wie etwa dem 
Gentechnikgesetz nachvollzogen hat.

Gegenstand des Berichts ist die allen 
Formulierungen gemeinsame Kern-
forderung, auf befürchtete mögliche 
Schäden zu reagieren, und die Frage, 
wie sich eine solche Forderung ethisch 
rechtfertigen lässt und wie sich daraus 
entstehende Pflichten ethisch begrün-
den lassen. 

8  Art. 74 BV «Umweltschutz».

9  Art. 1 USG (Zweckartikel) und Art. 11 USG, der 

den Emissionsschutz regelt.

10  Art. 2 GTG «Vorsorge- und Verursacherprinzip».

11  Das Kriterium der Beschränktheit des Wissens 

liesse sich möglicherweise aus der Formulierung 

herauslesen, dass Massnahmen frühzeitig zu er-

greifen sind. Damit müsste gemeint sein, dass 

nicht erst zum Zeitpunkt eingegriffen werden 

soll, wenn es darum geht, unmittelbare Gefah-

ren abzuwehren, sondern schon früher, wenn 

keine Gewissheit darüber besteht, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit der Schaden oder die lästige 

Einwirkung eintritt.



7

irreversible Schäden drohen. Schon ge-
gen kleine Schadensszenarien «sorgt  
man vor» und ergreift Massnahmen: 
Beispielsweise nimmt man aufgrund 
der unsicheren Wetterprognose vor
sorglich einen Regenschutz mit. Zu-
dem spricht man nach diesem Alltags-
verständnis auch dann von Vorsorge, 
wenn eine negativ zu bewertende Si-
tuation nicht nur möglicherweise, son-
dern mit sehr grosser oder gar mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit eintritt. Die Alltagssprache 
verwendet den Begriff der Vorsorge 
also auch für Situationen, in denen 
man (auch) von Prävention sprechen 
könnte. Altersvorsorge wäre ein Bei-
spiel hierfür: Selbst wenn eine Person 
nicht mit Sicherheit weiss, ob sie das 
Pensionsalter erreicht, ist es rational, 
für den mit dem Ruhestand verbun-
denen Einkommensverlust finanziell 
vorzusorgen. Oder weiss ein allein-
stehender Elternteil mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit, 
dass er bald sterben wird, und kann 
er einige der negativen Folgen für die 
zurückbleibenden Familien mitglieder 
verhindern oder lindern, hat er eine 
moralische Pflicht, die entsprechen-
den Vorkehrungen zu treffen. Ebenso 
ist eine Person zu (präventiven) Mass-
nahmen verpflichtet, wenn sie mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit davon ausgehen muss, dass sie 
andere durch eine Handlung mit einer 
gefährlichen Krankheit infiziert. 

Vorsorge bedeutet nach diesem brei-
ten Verständnis ganz allgemein, sich 
aufgrund eigener oder fremder Risiko
abschätzungen darauf  vorzubereiten, 
Schäden zu vermeiden oder zu mindern, 

2.2 Vorsorge und Prävention

Sowohl in der deutschen  Fachsprache 
als auch im alltäglichen Sprachge-
brauch werden die Begriffe « Vorsorge» 
und «Prävention» weitgehend syno-
nym verwendet. Deutschsprachige 
Rechtstexte verwenden deshalb im 
Kontext der Vorsorgeidee  teilweise 
auch den Begriff der Prävention. Auch 
die französische und italienische All-
tagssprache verwenden die beiden 
Begriffe in der Regel gleichbedeutend. 
Hingegen unterscheiden sowohl die 
französischsprachige als auch die itali-
enischsprachige Fachliteratur deutlich 
zwischen précaution und prévention 
respektive precauzione und preven
zione. Ist die Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Schadens bekannt, wird von 
prévention bzw. prevenzione gespro-
chen. Herrscht über die Eintrittswahr-
scheinlichkeit des Schadens hingegen 
Unsicherheit, werden die Begriffe pré
caution bzw. precauzione verwendet. 
Im vorliegenden Bericht geht es um 
die Frage, wie mit Unsicherheit um-
gegangen werden soll und damit um 
jene Diskussion, die in der französi-
schen und italienischen Fachsprache 
unter den Begriffen précaution bzw. 
precauzione (Vorsorge) geführt wird. 

2.3 Das breite Alltagsverständnis 
des Vorsorgegedankens und  
das enge Verständnis des Vor-
sorgegebots im Umweltrecht

Nach dem Alltagsverständnis wird 
im Unterschied zum (internationa-
len) umweltrechtlichen Konzept nicht 
erst dann von Vorsorge gesprochen, 
wenn schwerwiegende, grosse oder 
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die aufgrund subjektiver oder objek
tiver Wahrscheinlichkeits annahmen 
eintreten könnten. Darauf basierend 
entscheidet man über  entsprechende 
Vorsorgemassnahmen. Lässt man die 
Frage nach moralischen Pflichten ge-
genüber sich selbst aussen vor, kann 
Vorsorge auch nach diesem Alltags-
verständnis eine ethische Pflicht sein, 
dann, wenn es entweder darum geht, 
andere vor Schäden zu schützen, oder 
wenn es um Risiken geht, die man 
selbst Dritten auferlegt. 

Es kann jedoch sein, dass auch im All-
tagsverständnis zumindest teilweise 
die Vorstellung mitschwingt, mögli-
che Schäden müssten doch eine ge-
wisse Qualität aufweisen, um davon zu 
sprechen, dass jemand zu Vorsorge-
massnahmen verpflichtet ist. Hinge-
gen liegen nach diesem breiten Ver-
ständnis keine Vorsorgesituation und 
damit keine Pflicht zur Vorsorge vor, 
wenn man über keinerlei Anhaltspunk-
te für mögliche Schäden verfügt. Das 
bedeutet nicht, dass keine Schäden 
eintreten können, sondern dass man 
derzeit nicht weiss, dass man etwas 
nicht weiss. Und man hätte sich dar-
über hinaus der eigenen Unkenntnis 

auch nicht gewahr sein müssen. Das 
heisst, dass auch nach dem Alltags-
verständnis niemand eine moralische 
Pflicht hat, gegen bisher noch nie be-
obachtete oder nicht im Bereich des 
Möglichen erachtete Schäden vorzu-
sorgen.

Im Umweltrecht geht es im Unterschied 
zum Alltagsverständnis um eine enge-
re Deutung des Vorsorgegedankens. 
Die Aufforderung zur Vorsorge erfolgt 
in dieser Deutung als Reaktion auf die 
Beschränktheit unseres Wissens. Die 
Vorsorgeidee im Umweltrecht bezieht 
sich demnach entweder nur auf einen 
Spezialfall des allgemeinen Vorsorge-
gedankens des Alltagsverständnisses. 
Oder aber sie benennt ein ethisches 
Prinzip, das vom oben beschriebenen 
weiten Alltagsverständnis der Vorsor-
geidee abzugrenzen ist.

Der Blick sowohl auf das Umweltrecht 
als auch auf die Alltagssprache dient 
einer ersten Annäherung an die mög-
liche(n) Bedeutung(en) des Vorsorge-
gedankens und liefert Anhaltspunkte, 
welche Situationen Vorsorgemass-
nahmen auslösen können. Weder das 
Umweltrecht noch die Alltagssprache 

können jedoch eine Antwort auf die 
Fragen geben, wie sich eine Pflicht 
zur Vorsorge ethisch begründen lässt, 
wer verpflichtet wird und worin diese 
Pflicht besteht. Im Folgenden soll nun 
geprüft werden, ob und inwieweit die 
Auslösekriterien für Vorsorgemass-
nahmen, die wir im Recht vorfinden, 
auch aus ethischer Sicht relevant sind. 
Weiter ist zu klären, ob vielleicht über 
diese rechtlichen Kriterien hinaus 
noch weitere Pflichten begründbar 
sind. Diese Analyse nimmt zwar die 
umweltrechtlichen Kriterien als Aus-
gangspunkt, erfolgt dann jedoch los-
gelöst von den rechtlichen Vorgaben. 
Ein Bezug zum Recht wird erst nach 
Abschluss der ethischen Analyse wie-
der hergestellt, um diese Überlegun-
gen im bestehenden Recht zu spiegeln 
und den Handlungsbedarf zu klären.
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3.1 Das Kriterium  
des potentiellen Schadens

Die Kernidee der Vorsorge besteht 
darin, dass bestimmte Schäden nicht 
eintreten sollten und dass man, wenn 
man zu ihrer Vermeidung oder Ein-
grenzung etwas tun kann, dies auch 
tun sollte. Dabei knüpft die Pflicht, vor-
sorglich Massnahmen zu ergreifen, in 
den international einschlägigen um-
weltrechtlichen Formulierungen nicht 
an alle, sondern nur an eine bestimmte 
Qualität von Schäden an. Gemäss der 
Erklärung von Rio gilt die Ausweitung 
der Schutzpflichten im Sinne der Vor-
sorge nur für potenzielle schwerwie-
gende oder irreversible Schäden an der 
menschlichen Gesundheit und der Um-
welt. Die Mitteilung der EU-Kommis-
sion sprechen Schäden an Umwelt und 
der Gesundheit von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen diese besondere Qua-
lität zu, wenn sie über einem festge-
legten Schutzniveau liegen. Man kann 
diese Schäden als Beeinträchtigungen 
rechtlich festgelegter Schutzgüter oder 
Schutzziele verstehen. Neben gesund-
heitlichen und ökologischen Schäden 
wären weitere (auch schwerwiegende) 
Schäden ökonomischer Natur denkbar. 

Gegenüber solchen Schäden scheint 
die Vorsorgepflicht nach internatio-
nalem Umweltrecht jedoch nicht zu 
 bestehen. 

Zum einen stellt sich die Frage, wie sich 
diese Ausweitung von Schutzpflichten 
in Bezug auf Schäden, die nicht sicher, 
sondern nur vielleicht (wenn wohl auf-
grund plausibler Anhaltspunkte be-
fürchtet) eintreten, begründen lassen. 
Zum anderen ist zu klären, welche Re-
levanz einer Einschränkung auf eine 
bestimmte Art oder Qualität möglicher 
Schäden zukommt. Um diese Fragen 
zu beantworten, muss man erst grund-
sätzlicher fragen, was ein Schaden ist. 

3.2 Was ist ein Schaden und 
wer oder was kann geschädigt 
werden?

Eine plausible Definition von Scha-
den lautet: ein Schaden ist eine Ver-
änderung, die negativ zu bewerten ist. 
Nicht relevant ist, wer Verursacher des 
Schadens ist. Ein Schaden ist derselbe 
Schaden, ob er von Menschen herbei-
geführt wurde oder Folge einer Natur-
gewalt ist.

3 Die ethische Idee  
der Vorsorge
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Moralisch relevant sind Schäden dann, 
wenn sie Entitäten betreffen, die selbst 
moralisch zählen. Wer diese Entitäten 
sind, hängt von der umweltethischen 
Position ab. Aus einer Auswahl von 
Optionen werden hier jene vier auf-
geführt, die innerhalb der EKAH am 
häufigsten herangezogen werden: 

 –  Anthropozentrische Positionen stel-
len den Menschen in den Mittel-
punkt. Nur der Mensch zählt um 
seiner selbst willen. Nur der Mensch 
kann folglich um seiner selbst wil-
len geschädigt werden. Schwerwie-
gende Schäden an Tieren, Pflanzen 
oder der Umwelt sind nach dieser 
Lesart nur relevant, wenn sie den 
Menschen beeinträchtigen, weil die-
se für ihn von instrumentellem oder 
relationalem Wert sind.

 –  Pathozentrische Positionen rücken 
als entscheidendes Kriterium, damit 
einem Wesen geschadet werden 
kann, dessen Schmerz- und Empfin-
dungsfähigkeit ins Zentrum. Einem 
Lebewesen kann geschadet werden, 
sofern es irgendeine Form eines in-
neren Erlebens kennt bzw. wenn es 
etwas als gut oder schlecht erfahren 
kann.

 –  Biozentrische Positionen berücksich-
tigen alle Lebewesen moralisch um 
ihrer selbst willen. Empfindungsfä-
higkeit ist für diese Positionen keine 
Voraussetzung für die Begründung 
eines Eigenwerts. Es lassen sich  
im Wesentlichen zwei biozentrische 
Ansätze unterscheiden. Entweder 
haben Lebewesen einen Eigenwert 
und man kann ihnen entsprechend 

schaden, weil das am-Leben-sein 
als solches um seiner selbst willen 
wertvoll ist. Oder Lebewesen kann 
man schaden, weil sie als Träger ei-
nes guten Lebens ein eigenes Gut 
haben, das moralisch um seiner 
selbst willen zählt. Dieser zweite 
Ansatz geht davon aus, dass Lebe-
wesen ein ihnen gleichsam einge-
schriebenes, artspezifisches Ziel 
haben. 

 –  Ökozentrische Positionen stellen 
nicht nur Lebewesen, sondern die 
Natur als umfassendes komplexes 
Zusammenspiel von Entitäten ins 
Zentrum. Aus Sicht einer holistischen 
Lesart dieser Position kommt kollek-
tiven Entitäten wie Ökosystemen, 
Biotopen, Arten oder Populationen, 
der Natur, der Erde oder gar dem Uni-
versum insgesamt ein Eigenwert zu. 
Für die Vertreter einer individualis-
tischen Lesart zählen alle zur Natur 
gehörenden Einzelwesen moralisch 
um ihrer selbst willen, sowohl Lebe-
wesen als auch Nicht-Lebewesen wie 
Seen, Berge oder Landschaften. All 
diesen kollektiven oder individuellen 
Entitäten kann geschadet werden.

Je nach umweltethischer Position zäh-
len unterschiedliche Entitäten zum 
Kreis jener, die um ihrer selbst willen 
geschädigt werden können. Damit ist 
aber noch nicht entschieden, wieviel 
die Schädigung einer solchen Entität 
zählt. Darauf gibt es grundsätzlich zwei 
Antwortmöglichkeiten. Die egalitäre 
Position geht davon aus, dass gleiche 
Schäden bei allen Entitäten, die geschä-
digt werden können, gleich zu bewerten 
sind, und ungleiche Schäden ungleich. 
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Nach der hierarchischen Position sind 
zwar alle Entitäten, die geschädigt wer-
den können, zu berücksichtigen, aber 
nicht alle Entitäten sind gleichrangig. 
Entweder zählt die Spezieszugehörig-
keit und Interessen etwa von Menschen 
werden deshalb höher gewichtet als 
gleiche Interessen anderer Entitäten. 
Oder es zählt die Komplexität von 
 Eigenschaften und je ähnlicher die Ei-
genschaften in Bezug auf ihre Komple-
xität jenen des Menschen sind, desto  
höher werden Schäden gewichtet.12

3.3 Die ethische Bedeutung  
der Qualifizierung von Schäden 
im Kontext der Vorsorge

Im Gegensatz zum weiten Alltagsver-
ständnis, nach dem bei allen möglichen, 
selbst kleinen Schäden, «vorsorgliche» 
Massnahmen ergriffen werden sollten, 
spielt nach dem engen Verständnis des 
Vorsorgegedankens, wie er im Umwelt-
recht formuliert wird, die Qualität des 
Schadens eine wichtige Rolle.13 

Ein Grund für die Einschränkung der 
Vorsorgepflichten im Umweltrecht auf 
eine bestimmte Art von Schäden mag 
darin liegen, dass der Staat verpflich-
tet wird, in Grundrechte, insbesonde-
re Freiheitsrechte, einzugreifen. Der 
Eingriff in Grundrechte bedarf einer 
besonderen Begründung. Ein ande-
rer oder weiterer Grund könnte sein, 
dass sich auf internationaler Ebene 
aus politischen Gründen nur für eine 
qualifizierte Form von Schäden ein ge-
meinsamer Nenner finden liess. 

Für die vorliegende Diskussion geht es 
unabhängig von einer möglicherweise 

12  Vgl. EKAH, Würde der Kreatur bei Pflanzen. Die 

moralische Berücksichtigung von Pflanzen um ih-

rer selbst willen, 2008, S. 19, und EKAH, Ethischer 

Umgang mit Fischen, 2014, S. 21 f, einschliesslich 

der dort formulierten Kritik an den Positionen.

13  Die Erklärung von Rio spricht im Kontext der Vor-

sorge nicht nur von möglichen schwerwiegenden, 

sondern auch von irreversiblen Schäden. Grund-

sätzlich ist jede Veränderung irreversibel. Wird 

ein Wald vernichtet, ist er in genau dieser Form 

nicht wieder herstellbar, auch wenn er langfristig 

wieder aufgeforstet werden kann. Die Lebewesen, 

die den Wald ausmachen, können nicht zurück-

geholt werden. Der Wald ist ein neuer Wald mit 

neuen Lebewesen. Im ökologischen Kontext wird 

der Begriff der Irreversibilität jedoch in der Regel 

nicht derart verstanden. Ein Wald, der wieder auf-

geforstet werden kann, oder bestimmte Falter, die 

verschwunden sind, von denen sich jedoch Artge-

nossen wieder ansiedeln lassen, werden nicht als 

irreversibel verloren betrachtet. Nach diesem Ver-

ständnis von Irreversibilität lässt sich ein solcher 

Schaden kompensieren. Der Begriff wird dazu 

verwendet, eine bestimmte Art von Schäden zu 

qualifizieren: Schäden, die langfristig wirken und 

Dinge betreffen, die für die menschliche Gemein-

schaft (ev. auch spätere Generationen) und ihre 

Umwelt als besonders wichtig und wertvoll er-

achtet werden. Irreversibilität dient so verstanden 

als Indikator, um die Frage nach der Schwere von 

Schäden zu beantworten, nicht jedoch als eigen-

ständiges Kriterium für Vorsorgemassnahmen.

politisch motivierten Begründung 
einer Einschränkung auf bestimmte 
Schäden um die – auch für die rechtli-
che Begründung wiederum relevante – 
normative Frage, inwiefern sich eine 
solche Einschränkung ethisch rechtfer-
tigen lässt. Hinsichtlich der normativen 
Bedeutung von Schäden lassen sich 
zwei Grundpositionen unterscheiden. 
Die eine Grundposition geht davon aus, 
dass sich gewisse Schäden nicht mit 
anderen vergleichen lassen, die an-
dere davon, dass alle Schäden grund-
sätzlich verglichen werden können und 
dürfen:

1  Die erste Position geht davon aus, 
dass bestimmte Schäden in sich 
ein Übel darstellen, das nicht mit 
anderen Übeln vergleichbar ist. Die-
se Art Schäden bilden deshalb eine 
eigene normative Kategorie. Ist in 
einer Situation denkbar, dass ein 
solcher Schaden eintritt, bestehen 
Unterlassungspflichten oder Hand-
lungsgebote (etwa zur Wissensge-
nerierung als Voraussetzung für die 
Risikobeurteilung). Schäden dieser 
bestimmten Art sind immer zu ver-
hindern. Selbst bei astronomisch 
kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit 
hat man sich hier nach der Scha-
denshöhe auszurichten. Denn ist das 
Risiko eine Funktion von Schaden 
und Eintrittswahrscheinlichkeit und 
stellt das Übel einen unermesslich 
hohen Schaden dar, dann ergäbe 
jede noch so kleine Eintrittswahr-
scheinlichkeit ein unermesslich ho-
hes und damit ein unzulässiges 
 Risiko. Die entscheidende Frage für 
diese Position ist, was ein solcher 
unvergleichlich hoher Schaden ist. 
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mögliche Schaden diese Schwel-
le nicht, sind auch in Situationen 
der wissenschaftlichen Unsicher-
heit  keine Vorsorgemassnahmen 
geboten. Die entscheidende Frage 
für diese Position ist, wann diese 
Schwelle erreicht ist.

  Eine Variante dieser zweiten  Position 
schliesst auch kleine mögliche Schä-
den mit in die Vorsorgeidee ein. Nach 
dieser Position kann es gerechtfer-
tigt sein, auch in Bezug auf solche 
Schäden Vorkehrungen zu fordern, 
selbst wenn unsicher oder ungewiss 
ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
sie eintreten. Dies jedenfalls, solan-
ge die Kosten für Massnahmen ver-
hältnismässig sind. 

  Eine weitere Variante dieser zwei-
ten Position verzichtet auf  Vorsorge, 
wenn der mögliche Nutzen einer 
Handlung wissenschaftlich plausi-
bel höher eingeschätzt wird als mög-
liche schwerwiegende Schäden.

3.4 Die epistemischen 
 Ausgangslagen von Vorsorge-
entscheidungen

Vorsorgesituationen zeichnen sich da-
durch aus, dass ein Schaden eintreten 
könnte, man aber nur über beschränk-
tes Wissen darüber verfügt, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit dieser mögli-
che Schaden eintritt. Die ethische Idee 
der Vorsorge, so die zu untersuchende 
These, begründet eine Pflicht, Mass-
nahmen zu ergreifen, um mögliche 
Schäden zu verhindern oder soweit 
zu begrenzen, dass sie ein zulässiges 
Mass nicht überschreiten. Diese Pflicht 

  Es gibt zwei Varianten dieser ers-
ten Position. Für die erste  Variante  
wäre die physische Vernichtung der 
gesamten Menschheit ein solch un-
vergleichlich hoher Schaden. Für 
die zweite Variante wäre es die kul
turelle Vernichtung der Menschheit. 
Selbst wenn aufgrund eines katast-
rophalen atomaren Ereignisses sehr 
 viele Menschen biologisch weiter-
leben würden, diese aber nicht mehr 
dem entsprechen, was Menschen 
kulturell ausmacht, wäre nach die-
ser Variante dies der unermesslich 
hohe Schaden und damit ein Übel, 
das es absolut zu verhindern gilt. 
Jegliche Abwägung dieser Schäden 
gegen andere Güter ist unzulässig. 

  Bezüglich anderer Güter gehen Ver-
treterinnen und Vertreter dieser ers-
ten Position wie die nachfolgende 
zweite Position davon aus, dass eine 
Güterabwägung zulässig ist.

2  Die zweite Position geht davon aus, 
dass kein Schaden von einer Qua-
lität sein kann, dass sich ein Ver-
gleich mit anderen Schäden verbie-
tet. Wenn sich Schäden nur in ihrer 
Höhe unterscheiden, kann weiter-
hin angenommen werden, dass erst 
ab einer gewissen Schadenshöhe 
Handeln (sei es Tun oder Unter-
lassen) erforderlich ist. Man hätte 
dann eine Schwellenwertkonzepti-
on. Erst wenn der mögliche Scha-
den eine bestimmte Höhe erreicht, 
greift in Situationen begrenzten 
Wissens der Vorsorgegedanke und 
entsteht die Pflicht, Massnahmen 
zu ergreifen, um einen Schaden die-
ser Höhe zu verhindern. Erreicht der 

besteht selbst dann, wenn man über 
die Eintrittswahrscheinlichkeit (noch) 
nicht mehr weiss, als dass sie grösser 
als null ist. Vorsorgesituationen kön-
nen folglich als eine (besondere) Form 
von Risikosituationen verstanden wer-
den. Entscheidungen in Vorsorgesitu-
ationen sind entsprechend eine Form 
von Risikoentscheidungen.

Zunächst sind vier Typen  epistemischer 
Ausgangslagen zu unterscheiden, un-
ter denen Risikoentscheidungen ge-
troffen werden. 

1  Wir wissen, dass ein Schaden zu 
100 % oder zu 0 % eintritt. Es liegt 
Gewissheit vor: Der Schaden tritt 
entweder sicher ein oder er tritt si-
cher nicht ein. Es liegt keine Wahr-
scheinlichkeitsaussage vor. 

2  Die Schadensszenarien als auch de-
ren Eintrittswahrscheinlichkeit sind 
vollständig bestimmbar. Es liegt 
eine Situation des vollständigen 
oder sicheren Risikowissens vor. 
Wir kennen die statistische Wahr-
scheinlichkeit, mit der ein bestimm-
ter Schaden eintritt. Das Risiko ist 
folglich kalkulierbar. In der französi-
schen und italienischen  Fachliteratur 
wäre dieser Typ einer epistemischen 
Ausgangslage Gegenstand der Prä
vention, nicht der Vorsorge.14 

3  Die Schadensszenarien sind bekannt. 
Die Grundlagen, um deren Eintritts-
wahrscheinlichkeit zu berechnen, 
sind jedoch mit unterschiedlichen 
Graden von Unschärfe behaftet. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich 
deshalb nicht quantitativ berechnen, 
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sondern ist nur qualitativ abschätz-
bar. Es liegt unvollständiges oder 
unsicheres Risikowissen vor. Ein 
Beispiel hierfür wäre die genaue 
Vorhersage von Lawinen. Wir ken-
nen zwar die Schadenszenarien, 
können aber die Wahrscheinlichkeit 
eines Lawinenniederganges trotz 
verschiedener Berechnungsmodel-
le bis heute nur qualitativ als z. B. 
«hoch» oder «niedrig»  abschätzen.

4  Es liegen wissenschaftlich plausibel 
begründete Anhaltspunkte für mög-
liche Schäden vor. Die Einschätzung 
ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit ist 
aber im Unterschied zum Typ 3 
nicht möglich. Diese epistemische 
Situation wird nachfolgend als Un-
gewissheit bezeichnet. Beispiel für 
eine solche epistemische Situation 
der Ungewissheit sind die Risiken 
eines atomaren Endlagers. Unser 
geologisches und biologisches Wis-
sen und unsere Erfahrungen reichen 
nicht aus, um angesichts der Zeit-
dimensionen eine auch nur quali-
tative Abschätzung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadens 
vorzunehmen.

Von den vier epistemischen Ausgangs-
lagen zu unterscheiden ist die Situati-
on des Nichtwissens. Auch in einer 
solchen ist nicht ausgeschlossen, dass 
Schäden eintreten. Wenn wir aber 
weder eine Ahnung vom Schadens-
potenzial haben noch irgendwelche 
(wissenschaftlich plausibel begründ-
bare) Anhaltspunkte bestehen, die zu 
Befürchtungen Anlass geben, dann 
liegt keine Ungewissheit, sondern 
Nichtwissen vor. Auf Nichtwissen 

kann man nicht reagieren. Eine sinn-
volle und damit ethisch relevante Ent-
scheidung ist in einer Situation des 
Nichtwissens nicht möglich. Es kann 
dann auch keine Pflicht zu einer Vor-
sorge geben.

Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, 
dass sich die Unsicherheit oder Unge-
wissheit immer nur auf die Eintritts-
wahrscheinlichkeit, nicht auf die Scha-
densszenarien beziehen. Der Schaden 
ist immer bekannt oder es müssen min-
destens wissenschaftlich plausible An-
haltspunkte für die Schadensszenarien 
vorliegen. Denn ist der Schaden nicht 
bekannt oder gibt es keine solchen An-
haltspunkte, liegt eine  Situation des 
Nichtwissens vor. Auch komplexe Si-
tuationen führen nicht dazu, dass die 
Schadensszenarien unsicher oder un-
gewiss sind, sondern dass die Einschät-
zung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
entsprechend komplexer und deshalb 
schwieriger wird. 

Ebenfalls von der epistemischen Un-
sicherheit abzugrenzen ist die psy-
chologisch begründete Unsicherheit. 
Fürchtet sich jemand aufgrund einer 
subjektiven Einschätzung vor einem 
Schaden und fühlt sich deshalb unsi-
cher, dann liegt nicht unbedingt auch 
eine epistemische Unsicherheit vor. 
Möglicherweise gibt es ausreichend 
Risikodaten, um das Risiko zu kalku-
lieren. Es läge dann trotz subjekti-
ver Unsicherheit keine epistemische 
 Unsicherheit, sondern ausreichendes 
Risikowissen vor.

Die Zuordnung einer konkreten Ent-
scheidungssituation zu einem der 

14 siehe hierzu Ziffer 2.2.
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theoretischen Typen von epistemi-
schen Ausgangslagen gibt in der 
Praxis regelmässig Anlass zu Kont-
roversen. So ist strittig, wann man 
ausserhalb von kontrollierbaren Kon-
texten, wie sie in einem Labor erzeugt 
werden können, von einer Gewissheit 
von 100 % oder 0 % ausgehen kann. Je 
nachdem wird man sich im Bereich der 
Anwendung von Technologien in der 
Umwelt immer im Bereich der Unsi-
cherheit, wenn nicht sogar der Unge-
wissheit bewegen. Gerade im Kontext 
von Umweltrisiken verweisen manche 
auf die Komplexität des Systems und 
argumentieren, dass solche Risikoab-
schätzungen nicht nur derzeit, sondern 
prinzipiell unmöglich seien. Andere ge-
hen hingegen davon aus, dass auch 
bei komplexen Systemen für gewis-
se Ereignistypen ausreichend Daten 
vorliegen können, um Eintrittswahr-
scheinlichkeiten zu ermitteln oder zu-
mindest qualitativ grob abzuschätzen. 
Man dürfe deshalb, so diese Position, 
auch bei komplexen Systemen nicht 
grundsätzlich von der Unmöglichkeit 
einer Risikobeurteilung ausgehen. 

Diese Zuordnungsfragen und ihre Rol-
le in Vorsorgeentscheidungen werden 
in Ziffer 3.6 diskutiert. Hier soll vorerst 
lediglich festgehalten werden, dass 
sich die Vorsorgeidee auf die episte-
mischen Ausgangslagen der Unsicher-
heit und der Ungewissheit beziehen. 
Demnach sind unter dem Titel der 
Vorsorge Massnahmen zu ergreifen, 
obwohl (noch) unsicher oder unge-
wiss ist, ob der befürchtete Schaden 
eintritt. 

3.5 Wie antworten Ethiktheorien 
auf die epistemische Situation 
der Unsicherheit und Ungewiss-
heit?

Wie ist damit umzugehen, wenn im 
Kontext der Vorsorge in Bezug auf 
ethisch relevante Schäden epistemi-
sche Unsicherheit und Ungewissheit 
herrscht? Die Antwort darauf hängt 
von der ethischen Risikotheorie ab. 

Auch wenn es viele Risikotheorien 
gibt, sind diese nur einer beschränk-
ten Anzahl von Typen zuzuordnen. 
Die EKAH konzentriert sich hier auf 
jene zwei Theorietypen, die aus ihrer 
Sicht die wichtigste Rolle spielen, um 
die Frage nach dem Umgang mit Vor-
sorgesituationen zu beantworten: die 
konsequentialistischen Theorien (da-
runter als bekannteste die utilitaristi-
sche Theorie) und die deontologischen 
Theorien. Diese beiden Theorietypen 
können mit allen in Ziffer 3.2 genann-
ten umweltethischen Positionen ver-
knüpft werden. 

3.5.1 Deontologische 
 Ethiktheorien

Allen Varianten deontologischer Ethik-
theorien gemeinsam ist, dass sich die 
Richtigkeit einer Handlung daran ent-
scheidet, ob sie in Übereinstimmung 
mit den Pflichten erfolgt, die wir ge-
genüber moralisch relevanten Enti-
täten haben. Moralisch relevant sind 
nach deontologischen Ethiktheorien 
Entitäten, weil sie einen Eigenwert ha-
ben, d. h. einen Wert um ihrer selbst 
willen, unabhängig vom Nutzen oder 
von ihrer Bedeutung für andere. Je 
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nach Position verfügen unterschied-
liche Entitäten über einen solchen 
Eigenwert: nur Menschen oder nur 
Lebewesen, die über bestimmte Eigen-
schaften verfügen, oder alle Lebewe-
sen oder auch kollektive Entitäten. Die 
Pflichten bestehen immer gegenüber 
der einzelnen moralisch relevanten 
 Entität mit Eigenwert.

Besteht die Möglichkeit, dass eine sol-
che Entität in ethisch relevanter Wei-
se geschädigt wird, löst dies eine Vor-
sorgepflicht aus. Eine Vorsorgepflicht 
gegenüber dieser Entität schliesst nicht 
aus, dass auch Vorkehrungen getroffen 
werden müssen, um andere Schutz-
ziele zu schützen, die nicht über einen 
Eigenwert verfügen. Besteht eine Vor-
sorgepflicht beispielsweise nur gegen-
über Menschen, bedeutet dies nicht, 
dass keine Massnahmen zum Schutz 
von Tieren oder Umweltgütern ge-
troffen werden müssen. Der Grund 
für diese Massnahmen liegt dann aber 
nicht in der Pflicht gegenüber diesen 
anderen Wesen oder Gütern, sondern 
in der Vorsorgepflicht gegenüber dem 
Mensch, für den diese Wesen oder 
 Güter nach dieser Position von instru-
mentellem Wert sind.

Vertreterinnen und Vertreter absolu-
ter deontologischer Theorien sind ver-
pflichtet, Handlungen, die Entitäten mit 
Eigenwert schädigen (könnten), absolut, 
d. h. unter allen Umständen zu unter-
lassen. Solche absoluten Formen de-
ontologischer Theorien erlauben auch 
bei einer Pflichtenkollision kein Ab-
wägen. Da Eigenwerte nicht gewich-
tet werden können und folglich auch 
nicht kalkuliert werden kann, welche 

Pflicht schwerer wiegt, stehen sie in ei-
nem solchen Fall vor einem Dilemma. 
Eine Variante dieses Ansatzes schliesst 
eine Abwägung nur für bestimmte qua-
lifizierte Güter wie z. B. die Menschen-
würde aus. Für alle anderen Güter gilt 
hingegen ein Prima facie-Ansatz, der 
nachfolgend beschrieben wird.

Vertreterinnen und Vertreter von Prima 
facie-Ansätzen deontologischer Risi-
kotheorien lassen für Schäden, sofern 
sie keine moralisch gerechtfertigten 
Ansprüche verletzen, einen Schwel-
lenwert zu. Sie begründen dies damit, 
dass eine Handlungspflicht immer im-
pliziert, dass sie auch erfüllbar ist. Eine 
Handlungsanweisung, die grundsätz-
lich nicht erfüllbar sei, sei nicht plau-
sibel. Wäre jegliche Handlung, die 
 moralisch relevante Entitäten schädi-
gen kann, nicht erlaubt, wäre ein Leben 
nicht möglich. Denn bei jeder Hand-
lung besteht eine Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Entität mit Eigenwert ge-
schädigt wird. Diese Entitäten Risiken 
auszusetzen, ist gemäss dieser Prima 
facie-Ansätze zumutbar, sofern diese 
Risiken unter dem Schwellenwert lie-
gen. Liegen sie hingegen über dem 
Schwellenwert, sind Massnahmen zu 
ergreifen, um die Risiken unter diesen 
Wert zu senken. Ist dies nicht möglich, 
ist die Handlung ganz zu unterlassen 
oder zumindest solange, bis die Risi-
ken unter den Schwellenwert gedrückt 
werden können. Ein Spezialfall dieser 
Variante einer Schwellenwert-Positi-
on geht davon aus, dass auch unter 
dem Schwellenwert noch die Pflicht 
besteht, weitere Massnahmen zu er-
greifen, soweit sie verhältnismässig  
sind.
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In deontologischen Risikotheorien dür-
fen Chancen (d. h. mehr oder weniger 
wahrscheinliche Nutzen), die mit einer 
Handlung verbunden sind, nicht gegen 
die damit verbundenen Risiken abge-
wogen werden.15 

Liegt vollständiges Risikowissen vor, 
weiss man also, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine Entität mit Eigen-
wert durch eine bestimmte Handlung 
geschädigt wird, entscheiden Vertre-
terinnen und Vertreter deontologi-
scher Risikotheorien immer gemäss 
der Pflichten, die sie gegenüber die-
ser Entität haben. Ist das Risiko, ge-
schädigt zu werden, für die Entität 
zumutbar, ist die Handlung zulässig. 
Liegt das Risiko über dem Schwellen-
wert und ist damit unzumutbar, ist die 
Handlung zu unterlassen. 

Ist das Risikowissen unvollständig, 
kann die Zumutbarkeit und damit die 
Zulässigkeit eines Risikos nicht eru-
iert werden. Man weiss nicht, ob eine 
bestimmte Handlung (oder auch die 
Anwendung einer Technologie insge-
samt) den zulässigen Schwellenwert 
überschreitet. Deontologische Ansät-
ze werden in einer solchen Situation 
mehr Daten und Informationen über 
die Eintrittswahrscheinlichkeiten von 
Schäden an den moralisch relevan-
ten Entitäten fordern. Dasselbe gilt in 
noch stärkerem Masse für Situatio-
nen, in denen lediglich wissenschaft-
lich begründete Thesen vorliegen, die 
schwerwiegende Schäden plausibel 
erscheinen lassen. Auch in diesen Fäl-
len leitet sich aus dieser Theorie ein 
Forschungsgebot ab. 

Zu bedenken ist, dass auch für das Er-
langen weiterer Risikoinformationen 
Risiken eingegangen werden müssen. 
Auch diese Risiken müssen zumutbar 
sein. Daraus folgt, dass nach deonto-
logischen Theorien diese zusätzlichen 
Informationen immer nur schrittweise 
erlangt werden können. Nur so besteht 
die Möglichkeit, diese Informationen 
zu erhalten, ohne damit den zuläs-
sigen Risikoschwellenwert zu über-
schreiten.16

3.5.2 Konsequentialistische 
Ethiktheorien

Auch von konsequentialistischen Ethik-
theorien gibt es viele Varianten und 
Spielarten. Die bekannteste und poli-
tisch einflussreichste ist die utilitaris-
tische. Sie steht in den nachfolgenden 
Überlegungen deshalb auch im Zen-
trum. Gemeinsam ist allen Varian-
ten dieser Theoriefamilie, dass eine 
Handlung ausschliesslich aufgrund 
ihrer Folgen bewertet wird. Nach der 
handlungsutilitaristischen Theorie bei-
spielsweise muss jede Handlung den 
voraussichtlichen Netto-Nutzen maxi-
mieren. 

Weil einzig die Folgen einer Handlung 
zählen, schliesst dies aus, dass Entitä-
ten über einen Eigenwert im deonto-
logischen Sinne verfügen.17 Eine Ver-
änderung, die nach deontologischer 
Theorie für eine moralisch relevante 
Entität negativ zu bewerten ist, muss 
nach utilitaristischer Theorie kein mo-
ralisch relevanter Schaden sein. Viel-
mehr kann gefordert sein, eine solche 
Veränderung herbeizuführen, wenn 
sich dadurch der Netto-Nutzen für alle 

15  Ob Chancen, die die Erfüllung positiver Pflichten 

ermöglichen, zu berücksichtigen sind, wird unter 

Vertreterinnen und Vertretern deontologischer 

Ethik kontrovers diskutiert.

16  Offen bleiben hier die Fragen, wie diese Schwel-

lenwerte festzulegen sind und wie man weiss, 

wann man über ausreichend Informationen 

 verfügt, um festzustellen, wann die Zumutbar-

keitsgrenze erreicht ist.

17  Für Vertreterinnen und Vertreter einer utilitaristi-

schen Theorie zählt nie das einzelne Wesen oder 

die einzelne Entität um ihrer selbst willen.
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moralisch relevanten Entitäten erhöht. 
Ein nach utilitaristischer Theorie mora-
lisch relevanter Schaden würde dann 
vorliegen, wenn eine Handlung diesen 
Netto-Nutzen nicht erhöhen würde.

Liegt vollständiges Wissen über Chan-
cen und Risiken vor, können Chancen 
und Risiken gegeneinander verrechnet 
und kann die bestmögliche Folge für 
alle ethisch relevanten Entitäten kal-
kuliert werden. 

Ist das Risikowissen, d. h. das Wissen 
über Chancen und Risiken unvollstän-
dig, sind ebenso wie bei deontologi-
schen auch nach konsequentialisti-
schen Theorien weitere Informationen 
gefordert, so lange, bis es möglich 
wird, die Folgen (gemäss utilitaristi-
scher Theorie: den Nettonutzen) zu 
berechnen. Dies gilt in verstärktem 
Mass für Situationen der Ungewissheit, 
wenn nur (wiederum wissenschaftlich 
begründete) Anhaltspunkte für mög-
liche schwerwiegende Schäden vor-
liegen. 

Für das Kalkül braucht es sowohl Infor-
mationen über die Chancen als auch 
über die Risiken für Entitäten, die mo-
ralisch zählen. Neue Daten werden lau-
fend in dieses Kalkül einbezogen. Auch 
die Gewinnung von Informationen hat 
ihren Preis.18 In Situationen, in denen 
man die Chancen vollständig kennt, 
kann es sein, dass der Preis für zusätz-
liche Risikoinformationen so hoch wird, 
dass das Kalkül verlangt, trotz fehlen-
der Risikoinformationen zu handeln. 
Aber auch in der Logik der hier vorge-
stellten konsequentialistischen Theo-
rien muss schrittweise vorgegangen 

werden. Nach utilitaristischer Theorie 
erfolgt der Schritt dann, wenn das Kal-
kül der vorhandenen Informationen er-
gibt, dass der Nettonutzen höher ist, 
als wenn der nächste Schritt nicht ge-
gangen wird. Und solange man über 
die für eine Kalkulation notwendigen 
Daten nicht verfügt und der abschätz-
bare Preis für die Erlangung der Daten 
nicht höher ist als die abschätzbaren 
Chancen, besteht Forschungsbedarf.

3.6 Wie ist bei Experten-
differenzen aus ethischer Sicht 
zu entscheiden?

Wie reagieren die Ethiktheorietypen 
auf eine Situation der Uneinigkeit 
oder Unschlüssigkeit über Risikowis-
sen? Liegt zwar Wissen über mögli-
che Schäden vor, werden die Daten 
über deren Eintrittswahrscheinlich-
keit in Expertenkreisen jedoch unter-
schiedlich interpretiert,19 werden Ver-
treterinnen und Vertreter sowohl der 
deontologischen als auch der konse-
quentialistischen Risikotheorien nach 
der Plausibilität der abweichenden In-
terpretationen fragen. Sind die Inter-
pretationen unterschiedlich plausibel, 
besteht die Pflicht, die plausiblere Ex-
pertenmeinung zu berücksichtigen. 

Der Grad der Plausibilität ist abhängig 
von der Datenlage, dem Stand der Wis-
senschaft oder der Sorgfalt der Anwen-
dung wissenschaftlicher Methodik. Die 
Plausibilität entscheidet sich anhand 
der Kriterien für Wissenschaftlichkeit, 
die von der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft anerkannt werden: Theorie 
oder Hypothese müssen unter anderem 
ein bestimmtes Phänomen erklären 

18  Siehe hierzu: Christian Munthe, Precaution and Et-

hics. Handling risks, uncertainties and knowledge 

gaps in the regulation of new biotechnologies, 

Gutachten im Auftrag der EKAH, veröffentlicht 

als Band 12 der EKAH-Buchreihe «Beiträge zu 

Ethik und Biotechnologie», 2017.

19  Gründe für unterschiedliche Interpretationen 

wissenschaftlicher Ergebnisse gibt es viele. 

Ausgangspunkt wissenschaftlicher Uneinigkeit 

sind oft nicht eindeutige und falsch positive Er-

gebnisse von Untersuchungen. Für die Interpre-

tation von Daten besteht ein weiteres Problem 

dann, wenn Studien die statistischen Relevanz-

anforderungen nicht erfüllen. Umso wichtiger 

ist es, Transparenz über die Grundannahmen zu 

 schaffen, auf denen wissenschaftliche Interpre-

tationen basieren.
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und testbar sein, Kohärenzforderungen 
erfüllen und dem Prinzip der organisier-
ten Skepsis (etwa im Rahmen der peer 
review) genügen. Eine wissenschaftli-
che Hypothese ist dann plausibel, wenn 
unter diesen Bedingungen vieles für 
ihre Richtigkeit spricht. Dies ist gleich-
sam die Schwelle, die Plausibilität von 
Nicht-Plausibilität trennt.

Die Plausibilitätsprüfung ist Aufgabe 
der Wissenschaftsinstitutionen. Damit 
sie diese Aufgabe nach Massgabe der 
wissenschaftlichen Kriterien erfüllen 
können, brauchen sie Zugang zu den 
Informationen, die zur Formulierung 
der wissenschaftlichen Thesen führ-
ten. Die Daten müssen nachvollzieh-
bar dargelegt werden, einschliesslich 
jener Daten, die die wissenschaftli-
che These nicht unterstützen. Damit 
gewährleistet ist, dass die Plausibili-
tätsprüfung ergebnisoffen und nach 
wissenschaftlichen Kriterien erfolgt, 
müssen die Wissenschaftsinstitutio-
nen zudem unabhängig sein.

Was ist zu tun, wenn die Uneinigkeit 
oder Unschlüssigkeit auch innerhalb 
der Wissenschaften bestehen bleiben 
und sich die Frage der Plausibilität 
wissenschaftlich nicht entscheiden 
lässt? Liegen zwei oder auch mehre-
re Positionen vor, die alle die Krite-
rien der Plausibilität erfüllen und die 
von grossen Gruppen von Mitgliedern 
der Wissenschaft vertreten werden, 
wird in der Regel auch innerhalb der 
Wissenschaft akzeptiert, dass Un-
einigkeit vorliegt. Daraus folgt dann 
vom ethischen Gesichtspunkt aus ein 
Forschungsgebot. Es braucht weite-
re Informationen, um herauszufinden, 

welche der Interpretationen plausib-
ler ist. 

Hält hingegen eine überwiegende 
Mehrheit der Wissenschaftsgemein-
schaft die Datenlage für eindeutig, ist 
zu fragen, welche Rolle einer davon 
abweichenden Minderheitsauffassung 
zukommt. Muss der Mehrheitsauffas-
sung gefolgt werden oder liegt auch 
dann eine Situation der wissenschaft-
lichen Unsicherheit vor? Zunächst ist 
festzuhalten, dass weder die Tatsache, 
dass eine Position von der Mehrheit 
noch dass sie von einer Minderheit 
vertreten wird, ein Kriterium für die 
Richtigkeit einer wissenschaftlichen 
Position ist. Selbst dann, wenn sich 
alle einig sind, ist eine Position nicht 
deshalb wahr. Umgekehrt lässt sich 
die Plausibilität einer Position nicht 
unabhängig von den Wissenschaften 
entscheiden. Denn wäre dies möglich, 
könnte man nach wissenschaftsunab-
hängigen Kriterien objektiv und zwei-
felsfrei entscheiden, welche Thesen 
plausibel sind. Denkbar ist, dass es 
in Bezug auf dieselben Sachverhalte 
oder Phänomene mehrere plausible 
Thesen gibt. Theoretisch müsste man 
mit Hilfe der Plausibilitätskriterien ent-
scheiden können, welche von graduell 
unterschiedlich plausiblen Positionen 
die plausibelste ist. In der Regel lässt 
sich jedoch in der Praxis weder die 
Frage der Plausibilität noch die Frage 
nach dem Grad der Plausibilität auch 
innerhalb der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft so einfach einschätzen. 

Dennoch müssen in solchen unent-
schiedenen und unschlüssigen Situatio-
nen Entscheidungen getroffen werden. 
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Entscheidungsträgerinnen und -träger 
wie beispielsweise Behörden kommen 
deshalb nicht darum herum, die Einhal-
tung der Kriterien für Wissenschaftlich-
keit und die Plausibilität von Positionen 
soweit zu prüfen, dass sie die Einschät-
zungen der Wissenschaftsinstitutionen 
nachvollziehen und selber einordnen 
können. Auch sie benötigen deshalb 
Zugang zu den hierfür notwendigen In-
formationen in nachvollziehbarer Form, 
einschliesslich abweichender Daten, 
die die wissenschaftlichen Thesen nicht 
stützen. Dies hat zur Folge, dass auch 
diese Behörden über Mitarbeitende ver-
fügen müssen, die über diese Art von 
wissenschaftlicher Ausbildung verfü-
gen. Ihnen obliegt nicht, eine Plausibili-
tätsprüfung selber durchzuführen. Aber 
sie müssen jene der Wissenschaftsins-
titutionen kritisch nachvollziehen kön-
nen. Dabei ist zu beachten, dass diese 
Mitarbeitenden in Vertretung der politi-
schen Entscheidungsbehörde auftreten 
und damit eine andere Rolle ausüben 
als die Wissenschaftsinstitutionen. 

3.7 Unterschiedliche Theorien, 
Konvergenz in der Praxis

Die Begründungsansätze des Vorsor-
gegedankens sind je nach ethischer 
Risikotheorie unterschiedlich. Liegen 
die Indikatoren einer Vorsorgesituation 
vor und sind die Kriterien erfüllt, die 
Massnahmen auslösen, stimmen die 
Vertreterinnen und Vertreter sowohl 
der deontologischen als auch der 
konsequentialistischen Theorien je-
doch hinsichtlich der Konsequenzen 
und der Ausgestaltung der Vorsorge-
massnahmen weitgehend überein. 
Nach beiden Risikotheorien besteht 

die Pflicht, vorsorglich einzugreifen. 
Beide verlangen eine umfassende 
 Ermittlungspflicht, um Unsicherhei-
ten zu reduzieren mit dem Ziel, eine 
angemessene Risikobeurteilung zu 
ermöglichen. 
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Vorsorgesituationen zeichnen sich im 
Unterschied zu anderen Risikosituatio-
nen dadurch aus, dass erstens schwer
wiegende Schäden möglich sind und 
zweitens deren Eintrittswahrschein
lichkeit epistemisch ungewiss ist. Sind 
diese beiden Kriterien erfüllt, so sind 
sich die Mitglieder der EKAH einig, 
folgt daraus die ethische Pflicht, Vor-
sorgemassnahmen zu ergreifen. Dass 
Vorsorgemassnahmen ergriffen wer-
den können und müssen, ist folglich 
daran geknüpft, dass das Vorliegen der 
beiden Kriterien festgestellt wird. Es 
sind zwei Optionen denkbar:

 –  Gemäss der ersten Option müssen 
jene, die einen möglichen schwer-
wiegenden Schaden befürchten, 
darlegen, dass ihre Befürchtung im 
Bereich des Plausiblen liegt.

 –  Nach der zweiten Option findet eine 
Beweislastumkehr statt. Nicht jene, 
die einen schwerwiegenden Scha-
den befürchten, sondern jene, de-
ren Handeln einen solchen Schaden 
befürchten lässt, müssen plausibel 
darlegen, dass ein solcher Schaden 
extrem unwahrscheinlich oder wis-
senschaftlich absurd ist.

Die Mitglieder der EKAH vertreten 
einstimmig die zweite Option. Wenn 
plausible Anhaltspunkte für schwer-
wiegende Schäden vorliegen, ist aus 
ihrer Sicht eine Beweislastumkehr ge-
rechtfertigt.20

In Vorsorgesituationen, d. h. in Situ-
ationen, in denen es um befürchtete 
mögliche schwerwiegende Schäden 
geht, sind in erster Linie jene staatli-
chen Behörden in der Pflicht, die für 
die Gewährleistung der tangierten 
Schutzziele verantwortlich sind. 

Die Frage, wie mit neuen (Bio-)Tech-
nologien in der Umwelt umzugehen 
ist und welche Rolle dabei der Vor-
sorgegedanke spielt, geht über eine 
rein rechtliche hinaus. Aufgrund ihrer 
weitreichenden Konsequenzen sind 
nicht nur die staatlichen Behörden 
gefordert, sondern die Antworten 
müssen im politischen Prozess ge-
sellschaftlich ausgehandelt werden. 
Auch für diese politischen Entschei-
dungsprozesse ist allein der Staat 
verantwortlich. Dies steht nicht im 
Widerspruch dazu, dass die staatli-
chen Behörden auf die Mitwirkung 
anderer angewiesen sind, damit sie  

4 Vorsorgepflichten

20  Theoretisch denkbar wäre als weitere Option, 

dass grundsätzlich immer von einer Vorsorgesi-

tuation ausgegangen wird, d. h. es steht mit ande-

ren Worten immer schon fest, dass die Kriterien 

erfüllt sind. Eine solche Position, die für jedes 

Handeln eine generelle Beweislastumkehr zur 

Folge hätte, würde jedoch unverhältnismässig 

in Freiheitsrechte eingreifen und lässt sich des-

halb ethisch nicht rechtfertigen.
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nicht ein generelles, sondern ein zeit-
weiliges Verbot (ein sog. Moratorium). 
Auch sind statt allgemeiner Verbote 
räumliche oder anwendungsbezogene  
Verbote in Betracht zu ziehen.

Es soll aber dem oft geäusserten Vor-
behalt begegnet werden, dass Vorsor-
gemassnahmen notwendig nur mit 
Verboten verbunden sind. Vorsorge-
massnahmen können auch in Hand-
lungsgeboten bestehen. Die Verpflich-
tung zu einem schrittweisen Vorgehen 
dient beispielsweise dazu, noch fehlen-
des Wissen zu erarbeiten oder mögliche 
schwerwiegende Schäden frühzeitig 
eingrenzen zu können. Bei der ersten 
Mondlandung war beispielsweise be-
fürchtet worden, dass die Astronau-
ten bei ihrer Rückkehr Mikroben vom 
Mond zurückbringen könnten, die auf 
der Erde zu verheerenden Schäden füh-
ren. Diese nach damaligem Wissens-
tand plausible Befürchtung führte nicht 
dazu, die Mondlandung zu verbieten. 
Die Astronauten mussten stattdes-
sen nach ihrer Rückkehr drei Monate 
in Quarantäne verbringen. Damit liess 
sich den Befürchtungen mit einer effek-
tiven Vorsorgemassnahme begegnen. 

Neben den staatlichen Stellen, die für 
das Feststellen von Vorsorgesituatio-
nen und für die verbindliche Festle-
gung von Massnahmen verantwortlich 
sind, stehen auch weitere Akteure mo-
ralisch in der Pflicht. Zu denken ist an 
Unternehmen und Produzenten, die po-
tenziell schädliche Stoffe produzieren 
oder in die Umwelt einbringen. Dazu 
gehören auch landwirtschaftliche Be-
triebe. Unternehmer und Produzentin-
nen haben die Pflicht, im Umgang mit 

ihrer Verantwortung gerecht werden 
können. 

Der Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein 
ethisch ungerechtfertigter Schadens-
eintritt (sehr) unwahrscheinlich ist, ste-
hen Rechte der persönlichen Freiheit 
wie auch der Wirtschaftsfreiheit ent-
gegen, deren Entfaltung in Forschung 
und Wirtschaft zu schützen sind. Ein-
griffe, die aus Vorsorgepflichten fol-
gen, können deshalb nur gerechtfertigt 
sein, wenn sie verhältnismässig sind. 
Sie dürfen nur so weit wie nötig gehen 
und dürfen unser Handeln nicht un-
nötig einschränken. 

Sowohl mit Blick auf die politischen 
Entscheidungsprozesse als auch auf 
konkrete Regulierungsvorschläge sind 
unterschiedliche Vorsorgeinstrumente 
denkbar. Im Folgenden geht es nicht 
darum, eine abschliessende Liste die-
ser Instrumente zu formulieren. 

Vorsorgemassnahmen zugunsten von 
Schutzzielen sind immer in irgendei-
ner Weise mit Einschränkungen von 
Freiheitsrechten verbunden. Vorsorge-
massnahmen zu ergreifen, kann unter 
Umständen bedeuten, eine Tätigkeit 
oder eine bestimmte Anwendung zu 
verbieten oder zu unterlassen. Dies 
kann gerechtfertigt sein, wenn die 
entsprechenden Massnahmen u. a. mit 
Verweis auf die oben genannten Rech-
te verhältnismässig sind. Bestehen bei-
spielsweise plausible Befürchtungen, 
ist aber aufgrund fehlenden Wissens 
oder Uneinigkeit über vorhandenes 
Wissen noch unklar, ob diese auch 
in Zukunft noch berechtigt sein wer-
den, ist die angemessene Massnahme 
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staatliche Forschungsförderung nicht  
einseitig sein darf und die Vielfalt  
von Forschungsperspektiven und For-
schungsparadigmen berücksichtigt. 
Zum anderen sind Forschende und 
Forschungsinstitutionen verpflichtet, 
Behörden und Öffentlichkeit frühzei-
tig auf vorsorgerelevante Entwicklun-
gen aufmerksam zu machen. Auch hier 
steht der Staat in der Pflicht, solche In-
formationen entgegenzunehmen und 
rechtzeitig zu reagieren.

Damit alle involvierten Akteure ihre 
Vorsorgepflichten wahrnehmen kön-
nen, sind auch die verantwortlichen 
Akteure im Bildungswesen gefordert. 
Es braucht eine stufengerechte Sensi-
bilisierung und Ausbildung über den 
Umgang mit Wissen und Ungewiss-
heit sowie mit Risikosituationen. Dies 
muss vor allem auf der tertiären Stufe, 
d. h. auf Stufe der Hochschulen und 
Universitäten erfolgen sowie in der 
Berufsbildung für Berufe, die mit sol-
chen Vorsorgesituationen konfrontiert 
werden. Zu diesen gehören im Kontext 
der Biotechnologien auch die landwirt-
schaftlichen  Berufsschulen. 

Der Umgang mit neuen Technologien 
in der Umwelt betrifft jedoch nicht 
nur Akteure in der Forschung und 
in der beruflichen Anwendung. Die 
Fragen, wie mit neuen Technologien 
in der Umwelt umgegangen werden 
soll und welchen Risiken Dritte aus-
gesetzt werden dürfen, sind aufgrund 
ihrer grossen Tragweite von gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung. Sie sind 
daher in der Schweiz auch regelmäs-
sig Gegenstand politischer Volksab-
stimmungen. 

solchen Stoffen nach den Vorschrif-
ten und nach den Regeln der sog. gu-
ten fachlichen Praxis zu arbeiten. Der 
Vorsorgegedanke verpflichtet sie da-
rüber hinaus, Beobachtungen über 
unerwartete schädliche Wirkungen 
zu melden, damit angemessene Vor-
sorgemassnahmen ergriffen werden 
können. Damit einher geht die Pflicht 
des Staates, Anlaufstellen für solche 
Beobachtungen zu schaffen und recht-
zeitig zu reagieren. 

Auch Forschende und Forschungs-
institutionen stehen in der Verantwor-
tung, sind sie doch oft als erste oder 
überhaupt als einzige in der Lage, das 
Schadenspotenzial ihrer Forschungstä-
tigkeiten erkennen zu können. Ihre Pflicht 
besteht zum einen darin, nach wissen-
schaftsinternen Regeln zu arbeiten und 
vorsorgliche  Massnahmen zu treffen, 
um im Rahmen ihrer Forschungstä-
tigkeit schwerwiegende  Schäden zu  
vermeiden. Dies kann heissen, bereits 
bei der Begutachtung von Forschungs-
projekten sowie auch bei deren Finan-
zierung vorsorgliche Massnahmen 
einzufordern, wenn wissenschaftlich 
plausible Schadensszenarien vorlie-
gen. Dazu kann auch gehören, dass 
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begründbar, besteht die Pflicht zur 
Vorsorge. In ihrem Bericht kommt die 
EKAH zum Schluss, dass sich das um-
weltrechtliche Konzept des Vorsorge-
gedankens und die daraus abgeleiteten 
Vorsorgemassnahmen auch ethisch 
begründen lassen. Und dies selbst un-
abhängig von der zugrunde gelegten 
Risikoethiktheorie. 

5 Fazit

Die rasche Entwicklung neuer Bio-
technologien wie der CRISPR-Cas- 
Systeme und anderer als Genome 
Editing bezeichneten Verfahren eröff-
net neue Handlungsmöglichkeiten und 
verspricht ein breites Feld von Anwen-
dungen, wobei offen ist, ob sich all die-
se Potenziale auch realisieren lassen. 
Die neuen Technologien und ihr An-
wendungspotenzial konfrontieren uns 
zugleich mit grossen Unsicherheiten. 
Zum einen gibt es Wissenslücken über 
das Funktionieren der neuen Techno-
logien und ihre Auswirkungen auf die 
Organismen, an denen sie angewandt 
werden. Kommen die Technologien 
und die mit den Verfahren veränderten 
Organismen zudem mit der Umwelt in 
Kontakt, erhöht dies nicht nur die Kom-
plexität der möglichen Interaktionen, 
sondern auch zusätzlich unsere Un-
sicherheit. 

Das Umweltrecht antwortet auf diese 
epistemische Situation der Unsicher-
heit mit dem rechtlichen Konzept des 
Vorsorgeprinzips bzw. des Vorsorge-
ansatzes. Sind schwerwiegende Schä-
den nicht nur denkbar, sondern ist die 
Befürchtung, dass sie eintreten könn-
ten, auch wissenschaftlich plausibel 
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1  Konsequente Stärkung und Um-
setzung des Vorsorgegedankens. 
Im Umgang mit neuen Biotechno-
logien wird die Anwendbarkeit des 
umweltrechtlichen Konzepts der Vor-
sorge immer wieder in Frage gestellt. 
In ihrem Bericht kommt die EKAH 
zum Schluss, dass sich der Vorsorge-
gedanke auch ethisch legitimieren 
lässt, und zwar unabhängig davon, 
welche Risikoethiktheorie man zu-
grundelegt. Daraus leitet sie ihre ers-
te Empfehlung ab, im Hinblick auf die 
Regulierung neuer Biotechnologien 
am Konzept der Vorsorge festzuhal-
ten, es in der Weiterentwicklung des 
Umweltrechts konsequent zu veran-
kern und auch die weitere interna-
tionale Umsetzung zu stärken. 

Die Frage, wie wir mit epistemischen 
Unsicherheiten und damit mit Vorsor-
gesituationen umgehen, ist zum einen 
eng verknüpft mit der Frage, wie wir 
Wissen generieren. Zum anderen tan-
giert sie die politische Kultur, in wel-
cher wir Entscheide im Umgang mit 
Technologien und Unsicherheit treffen. 
Die nachfolgenden Empfehlungen be-
treffen deshalb zum einen die Rahmen-
bedingungen der Wissensgewinnung 

und zum anderen jene der politischen 
Entscheidfindung.

2  Vertrauenswürdigkeit von Risiko-
beurteilungen verbessern. Die Da-
ten, die einer Risikoanalyse zugrunde 
liegen, müssen wissenschaftlichen 
Kriterien genügen. Diese Kriterien 
einzuhalten, obliegt den Wissen-
schaftsinstitutionen, die hierfür über 
ihre eigenen Mechanismen verfügen. 
Die EKAH empfiehlt, die Rahmenbe-
dingungen der Wissenschaftsinsti-
tutionen so zu stärken, dass sie dies 
in wissenschaftlicher Unabhängig-
keit erfüllen und die Einhaltung der 
wissenschaftlichen Standards und 
der Begründungslasten von allen 
Akteuren konsequent einfordern 
können. Zur wissenschaftsinternen 
Kontrolle und damit zur Erfüllung der 
wissenschaftlichen Kriterien gehört 
auch, dass wissenschaftliche Daten 
und Beurteilungen überprüfbar und 
nachvollziehbar sind. Dies schliesst 
zum einen mit ein, Zugang zu allen 
für eine wissenschaftliche Evalua-
tion notwendigen Informationen zu 
gewähren, einschliesslich zu ab-
weichenden Daten, die eine wissen-
schaftliche These nicht stützen.21 

21  Aufgrund von Entwicklungen in der Wissen-

schafts- und Bildungspolitik ist darauf zu achten, 

dass Interessenverflechtungen die ergebnisoffe-

ne Forschung an Hochschulen und Universitäten 

nicht beschränken. Eine solche Beschränkung be-

einflusst nicht nur die Unabhängigkeit der Wis-

senschaften, sondern verändert auch das Selbst-

verständnis von Wissenschaftsinstitutionen. Sie 

kann die Wissenschaftlichkeit der Wissenschafts-

inhalte beeinträchtigen, die Wahl der Forschungs-

ansätze beeinflussen und führt schlimmstenfalls 

zu interessengeleiteten Lösungsansätzen und 

Ergebnissen. In jedem Fall unterhöhlen sie aber 

das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Wissen-

schaften und die Wissenschaftlichkeit von Daten 

und ihrer Beurteilung.

6 Empfehlungen
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nicht an andere Akteure delegieren  
dürfen. 

  Dies bedeutet auch, dass die Ent-
scheidfindung innerhalb von Fach-
gremien, die die zuständigen Be-
hörden beraten, der demokratischen 
Kontrolle unterstehen muss. Deren 
Entscheidfindung muss transparent 
und nachvollziehbar erfolgen und 
Mehrheitsmeinungen und Minder-
heitspositionen sind mit ihren Be-
gründungen offen und nachvollzieh-
bar darzulegen. Aus der Pluralität 
der wissenschaftlichen Meinungen 
einerseits und aus der Unzulässig-
keit, dass der Staat Entscheide in sol-
chen Fragen delegiert, andererseits, 
folgt weiter, dass weder Entscheid-
behörden noch die Rechtsprechung 
Expertisen von beratenden Fach-
gremien automatisch übernehmen. 
Dies bedingt, dass auch die Ent-
scheidbehörden über entsprechend 
wissenschaftlich ausgebildete Mit-
arbeitende verfügen. Die Entscheid-
behörden müssen die Plausibilitäts-
prüfungen und Beurteilungen der 
Wissenschaftsinstitutionen kritisch 
nachvollziehen können.

4  Stärkung des politischen Be-
wusstseins im Umgang mit Tech-
nologien und Unsicherheiten. 
Entscheidungen über den Umgang 
mit Technologien sind mit Unsicher-
heiten und allenfalls weitreichenden 
Folgen verbunden. Die Entschei-
dungen basieren auf Risikobeurtei-
lungen, die Wertentscheidungen 
implizieren. Die Verantwortung für 
diese Wertentscheidungen liegt in 
demokratischen Gesellschaften bei 

den Bürgerinnen und Bürgern, nicht 
bei Fachwissenschaftlern. Dieses 
Bewusstsein ist auch bei den Mit-
arbeitenden von Behörden wachzu-
halten, die solche Wertentscheide im 
Rahmen von Einzelfallbeurteilungen 
umsetzen. Wenn sie als Fachwissen-
schaftler in diesen Entscheidprozess 
involviert sind, tun sie dies in Ver-
tretung der politischen Behörde. Sie 
üben damit auch als Fachwissen-
schaftler eine andere Rolle aus als 
ihre Kolleginnen und Kollegen der 
Wissenschaftsinstitutionen. 

Zum anderen ist auch darauf zu ach-
ten, die Diversität der Perspektiven 
sowie Querschnittkompetenzen zu 
fördern und zu pflegen.

  Zugang zu den Daten und Transpa-
renz der wissenschaftlichen Beurtei-
lungen sind auch für die zuständigen 
Expertinnen und Experten von Ent-
scheidbehörden zwingend. Denn sie 
müssen zum einen die Plausibilität 
der wissenschaftlichen Daten und 
ihrer Beurteilung nachvollziehen 
können, um begründete Entscheide 
zu treffen. Diese müssen sie zudem 
der Bevölkerung, die von den Risiko-
entscheiden betroffen ist, transpa-
rent und nachvollziehbar darlegen 
können. 

  Nur so ist auch gewährleistet, dass 
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger sich eine freie und informierte 
Meinung bilden und Risikoentschei-
dungen damit auch im politischen 
Prozess vertrauenswürdig sein kön-
nen. 

3  Die unterschiedlichen Rollen 
von beratenden Expertengre-
mien einerseits und Entscheid-
behörden und Rechtsprechung 
andererseits achten. Entscheide 
über den Umgang mit neuen (Bio-)
Technologien in der Umwelt haben 
weitreichende Konsequenzen, die 
von gesamtgesellschaftlicher Re-
levanz sind. Die Entscheide dürfen 
deshalb nicht nur einzelnen Akteu-
ren überlassen werden. Daraus 
folgt, dass die demokratisch legiti-
mierten Instanzen, die beauftragt 
sind, solche Entscheide zu fällen, sie 
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Nachfolgend findet sich eine Liste von Definitionen, 

auf die im Kontext der Diskussion um die Vorsorge-

idee in der Regel Bezug genommen wird und die  

die Diskussion massgeblich prägen. 

Rio-Declaration on Environment  

and  Development von 1992

Grundsatz 15:

«Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den Vorsorge-

grundsatz an. Drohen schwerwiegende oder blei-

bende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger 

wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, 

kostenwirksame Massnahmen zur Vermeidung von 

Umweltverschlechterungen aufzuschieben.»

(http://www.un.org/depts/german/conf/agenda21/

rio.pdf)

Wingspread Statement von 1998 

(Experten konferenz in Wingspread, Wisconsin, USA)

«When an activity raises threats of harm to human 

health or the environment, precautionary measures 

should be taken even if some cause and effect re-

lationships are not fully established scientifically.» 

(http://www.sehn.org/wing.html)

Mitteilung der EG-Kommission (2000)

Das Vorsorgeprinzip ist «in konkreten Fällen an-

wendbar, in denen die wissenschaftlichen Beweise 

nicht ausreichen, keine eindeutigen Schlüsse zu-

lassen oder unklar sind, in denen jedoch aufgrund 

einer vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen 

Risikobewertung begründeter Anlass zur Besorg-

nis besteht, dass die möglicherweise gefährlichen 

Folgen für die Umwelt und di Gesundheit von Men-

schen, Tieren und Pflanzen mit dem hohen Schutz-

niveau der Gemeinschaft unvereinbar sein könnten.» 

(Kommission der EG: Mitteilung der Kommission 

vom 02.02.2000 zur Anwendbarkeit des Vorsorge-

prinzips; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/

TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE) 

EU-Richtlinie 2001/18/EG 

(betreffend gentechnisch veränderte Organismen)

Art. 1 Ziel

Entsprechend dem Vorsorgeprinzip ist das Ziel 

dieser Richtlinie die Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten und 

der Schutz der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt.

Art. 4 Allgemeine Verpflichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten tragen im Einklang mit dem 

Vorsorgeprinzip dafür Sorge, dass alle geeigneten 

Maßnahmen getroffen werden, damit die absichtli-

che Freisetzung oder das Inverkehrbringen von GVO 

keine schädlichen Auswirkungen auf die mensch-

liche Gesundheit und die Umwelt hat. GVO dürfen 

nur im Einklang mit Teil B bzw. Teil C absichtlich 

freigesetzt oder in den Verkehr gebracht werden.

Cartagena Protokoll über Biosicherheit 

(von gentechnisch veränderten Organismen)

Art. 1 Ziel

Im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip in Grundsatz 15 

der Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung 

zielt dieses Protokoll darauf ab, zur Sicherstellung 

eines angemessenen Schutzniveaus bei der siche-

ren Weitergabe, Handhabung und Verwendung der 

durch moderne Biotechnologie hervorgebrachten 

lebenden veränderten Organismen, die nachteilige 

Auswirkungen auf die Erhaltung und nachhaltige 

Nutzung der biologischen Vielfalt haben können, 

beizutragen, wobei auch Risiken für die mensch-

liche Gesundheit zu berücksichtigen sind und ein 

Schwerpunkt auf der grenzüberschreitenden Ver-

bringung liegt.

Art. 26 Sozioökonomische Erwägungen

(1) Bei ihrer Entscheidung über eine Einfuhr nach 

diesem Protokoll oder nach ihren innerstaatlichen 

Vorschriften zur Durchführung dieses Protokolls 

können die Vertragsparteien im Einklang mit ihren 

internationalen Verpflichtungen sozioökonomische 

Erwägungen berücksichtigen, die sich aus den Aus-

wirkungen lebender veränderter Organismen auf die 

Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 

Vielfalt, insbesondere im Hinblick auf den Wert der 

biologischen Vielfalt für einheimische und örtliche 

Siedlungsgemeinschaften, ergeben.

Art. 27 Haftung und Wiedergutmachung

Die Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung 

der Vertragsparteien dieses Protokolls dient, be-

schließt auf ihrer ersten Tagung ein Verfahren zur 

geeigneten Erarbeitung völkerrechtlicher Regeln 

und Verfahren im Bereich der Haftung und Wieder-

gutmachung für Schäden, die durch die grenzüber-

schreitende Verbringung lebender veränderter Or-

ganismen entstanden sind, wobei sie die in diesen 

Fragen laufenden Entwicklungen im Bereich des Völ-

kerrechts analysiert und gebührend berücksichtigt; 

sie ist bemüht, dieses Verfahren innerhalb von vier 

Jahren zum Abschluss zu bringen.

Schweizerische Bundesverfassung

Art. 74 Umweltschutz

1  Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz 

des Menschen und seiner natürlichen Umwelt 

vor schädlichen und lästigen Einwirkungen.

2  Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermie-

den werden. Die Kosten der Vermeidung und Be-

seitigung tragen die Verursacher.

Schweizerisches Umweltschutzgesetz (USG)

Art. 1 Zweck

1  Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, 

ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume 

gegen schädliche oder lästige Einwirkungen 

schützen sowie die natürlichen Lebensgrundla-

gen, insbesondere die biologische Vielfalt und 

die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.

2  Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die 

schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig 

zu begrenzen.

Art. 11 Grundsatz (Emissionsschutz) 

1  Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen 

und Strahlen werden durch Massnahmen bei 

der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).

2  Unabhängig von der bestehenden Umweltbelas-

tung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge 

so weit zu begrenzen, als dies technisch und be-

trieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.

Schweizerisches Gentechnikgesetz (GTG)

Art. 2 Vorsorge- und Verursacherprinzip

1  Im Sinne der Vorsorge sind Gefährdungen und 

Beeinträchtigungen durch gentechnisch verän-

derte Organismen frühzeitig zu begrenzen.

2  Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verur-

sacht, trägt die Kosten dafür.

Anhang

http://www.un.org/depts/german/conf/agenda21/rio.pdf
http://www.un.org/depts/german/conf/agenda21/rio.pdf
http://www.sehn.org/wing.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=DE
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